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Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe und bei Bauträgern  

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Das Ausbaugewerbe umfasst die Gruppen 43.2 „Bauinstallation“ und 43.3 
„Sonstiger Ausbau“, die Bauträger die Gruppe 41.1 „Erschließung von Grund-

-

Die Erhebung stellt damit eine unverzichtbare Unterlage für die Arbeit der 

Amt der Europäischen Union (Eurostat) zur Verfügung und ist somit eine 
 unentbehrliche Grundlage für zahlreiche Entscheidungen auf dem Gebiet der 

Sie betreffenden Branche, von Nutzen sein.

stabe e) D S-G V O.

ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestell-

-

finden Sie unter  .

Union unter  .
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 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 

 –

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt. 

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 

Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind frei-

Verantwortlicher

 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
 .

Geheimhaltung

gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen 

 –
die mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut 

Statis tische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),
 –

 
 .

von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern 

-

zur Emissions be richterstattung, jedoch nicht für die Regelung von Einzel-



Seite 3ZHA 2025

Diese Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befass-
-

risch und personell getrennt sein.

Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 

1. 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 

menskonzentration zusammen gefasste Einzelangaben über die Vomhundert -

-

als drei Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammen gefasste 

erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister

Adressen der Ansprechperson/-en sind Hilfs merkmale, die lediglich der 

 „tätige Personen“ und „Umsatz“ im Unternehmensregister für  statistische 

Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistik registergesetz).

Daten sätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren 

Recht auf Beschwerde

 –
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 –
 –

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
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 .

Einhaltung der Termine, Schätzungen

-
ten. Angaben, die zum Meldetermin noch nicht vorliegen, sind auf Grund der 

-
spätet eintreffende, auf den Euro genaue Angaben.

Abgrenzung des Berichtskreises
Zum Ausbaugewerbe

Reparatur- und Unter haltungs arbeiten vorzunehmen. Nach der  Klassifikation 

„Bauinstallation“ und 43.3 „Sonstiger Aus bau“. Die Jährliche Erhebung im 

-
dung ist grundsätzlich für den Betrieb, nicht für das Unternehmen abzuge ben. 

-

finden und in deren Abrechnung eingehen.

reichen des Betriebes tätige  Personen) und bei dem sonstigen Umsatz 
(Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/hand-

 – Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer 

 –
 –

Nicht als ausbaugewerblicher Betrieb zählen:
 –

 –
 –
 –
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Zu den Bauträgern -

-

alle Betriebe dieses Bereichs von Unternehmen mit 10 und mehr tätigen 

unerheblich.

 – Einbetriebsunternehmen (Unternehmen, die nur aus einer 
Einheit bestehen)

 –
 –

alle 
erfragten Merkmale 
einschließlich der zugehörigen Argen-Anteile.

Die Arge meldet grundsätzlich nicht selbst, um Doppelzählungen zu 
 vermeiden.Bei den einzelnen Merkmalen sind folgende Angaben in der 
Berichterstattung des Betriebes anzuzeigen.

Tätige Personen:
 –
den Arge-Partnern an die Arge abgestellte Personal ist in die Berichter-
stattung der Partner einzubeziehen.

Entgeltsummen:
 – Effektiv gezahlte Entgeltsummen an die tätigen Personen einer Arge. 
Dies ist unabhängig davon zu sehen, ob die Entlohnung von einer Arge 
oder von Partnerfirmen erfolgt.

Arbeitsstunden:
 – Geleistete Arbeitsstunden der tätigen Personen einer Arge

Umsätze:
 – Steuerbare Umsätze bei Arge-Partnern (z. B. berechnete Entgelte für an 
die Arge abgestelltes Personal) in Verbindung mit einer Arge sind in die 
Berichterstattung einzubeziehen. Vertraglich festgelegte Ergebnisan-

-
baren Umsätze, daher keine Berücksichtigung in der Umsatzmeldung.

 –

durch den Ergebnisanteil abgegolten sein. Die Abgeltung muss in die
-

-

 – -


